
Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Balingen - Geislingen 
 

Ö F F E N T L I C H E  B E K A N N T M A C H U N G  
 
Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der vereinbarten Verwaltungs-
gemeinschaft Balingen-Geislingen  Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 
Baugesetzbuch (BauGB) 
Einzeländerung Bereich , Balingen 
Billigung des Entwurfs  
 
Der Gemeinsame Ausschuss der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Balingen-
Geislingen hat am 5. November 2024 den Änderungsentwurf für den Teilbereich 

 in Balingen gebilligt und den Auslegungsbeschluss gefasst.  
 
Folgende Darstellung soll geändert werden: 
 

Sonderbaufläche 4.950 m²) und 
 

 

 
Maßgeblich ist der Planauszug vom 08.08.2022 im Maßstab 1:5000. Der Umweltbericht vom 
05.11.2024, die Zusammenfassung ist Anlage zur Änderung des Flächennutzungsplanes. 
 
Ziel und Zweck der Änderung (gekürzt): 
 
Bebauungsplan 

Gemeinderat der Stadt Balingen gebilligt und der Auslegungsbeschluss gefasst. 
 
Mit dem Bebauungsplan soll einem landwirtschaftlichen Betrieb, der sich derzeit in 
Innerortslage an der Geislinger Straße befindet ermöglicht werden, an den Ortsrand 
auszusiedeln. Das südlich gelegene Bauhofareal mit einer Fläche von rund 2.520 m² wird als 
Gemeinbedarfsfläche ausgewiesen. 
 
Flächennutzungsplan 
Im Flächennutzungsplan Balingen  Geislingen vom 08.03.2002 ist das Plangebiet noch als 
Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. 
 
Der Einleitungsbeschluss zur Änderung und Anpassung des Flächennutzungsplans im 



(ca. 2.520 m²) nach § 8 Absatz 3 BauGB wurde durch den Gemeinsamen Ausschuss 
Balingen-Geislingen am 07.11.2023 gefasst.  
 
Die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung zum Entwurf des Bebauungsplanes und zur 
Flächennutzungsplanänderung wurde im Parallelverfahren in der Zeit vom 24.06.2024 bis 
26.07.2024 durchgeführt. 
 
Balingen, 07.11.2024 
gez. 
 
Dirk Abel 
Oberbürgermeister der Stadt Balingen 
Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Balingen-Geilsingen 
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